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§ 71a LEG § 71a

LEG - Salzburger Landeselektrizitatsgesetz 1999

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.06.2025

(1) Soweit dies zur Vollziehung dieses Gesetzes erforderlich ist, sind die Organe der mit der Vollziehung betrauten
Behorde im Rahmen ihrer Zustandigkeiten sowie die von diesen herangezogenen Sachverstdandigen befugt,
Grundstlcke und Anlagen zur Vornahme eines Augenscheines zu betreten.

(2) Der Eigentimer des Grundstuickes, der Inhaber der Anlage oder der Vertreter dieser Personen ist spatestens beim
Betreten des Grundstiickes nach Tunlichkeit zu verstandigen. Bei Gefahr im Verzug oder wenn weder der Eigentimer
des Grundstlckes noch der Inhaber der Anlage noch der Vertreter dieser Personen erreichbar ist, genlgt die
nachtragliche Verstandigung. Die Organe und Sachverstandigen haben sich auf Verlangen auszuweisen und jede nicht
unbedingt erforderliche Stérung oder Behinderung der Nutzungsrechte zu vermeiden.

(3) Der Eigentimer des Grundstiickes, der Inhaber der Anlage oder der Vertreter dieser Personen ist verpflichtet,
Handlungen nach Abs 1 zu dulden.

In Kraft seit 01.04.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 71a LEG § 71a
	LEG - Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999


